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Zur Gewährleistung des Schutzes von Leben und Gesundheit Verhaftetei 
irn Untersuchungshaftvollzug ist im Auf nahmeve rf ähren und ebenso bei 
der Entlassung aus der Untersuchungshaft der Gesundheitszustand des 
V erhafteten durch einen Arzt festzustellen und zu dokumentieren.
Eine derartige Maßnahme ist notwendig, um die Haftfähigkeit festzu
stellen bzw. Umstände zu erkennen, die Einfluß auf die'Art und W e i 
se des Vollzuges der Untersuchungshaft haben können und eventuell 
notwendig werdende M a ß nahmen medizinischer Behandlung und Betreuung 
festzulegen. Diese Maßnahme schafft zugleich die Möglichkeit, unge
rechtfertigte spätere Schade nersatzanspröche Verhafteter oder V e r 
leumdungen der Untersuchungs- und Untersuchungshaftvollzugsorgane we 
gen angeblich beigebrachter Gesundheitsschädigungen von vornherein 
zu r ü c k z uweisen.

Darüber hinaus wird durch eine ärztliche'Untersuchung bereits im A u f 
nahmeverfahren dazu beigetragen, Krankheiten epidemischen Charakters 
in der Untersuchungshaftanstalt vorzubeugen.

In Durchsetzung und W a h r nehmung ihrer Verantwortung für Leben und Ge
sundheit Verhafteter haben die Organe des Untersuchungshaftvollzuges 
notwendige ärztliche Maßnahmen gegebenenfalls auch gegen den Willen 
Verhafteter d u r c h z u f ü h r e n , wie beispielsweise bei Suizidversuchen 
oder anhaltender Verweigerung der Nahrungsaufnahme.“

Die Organe des Untersuchungshaft Vollzuges tragen Verantwortung für 
das Eigentum Verhafteter unmittelbar, soweit es sich in der Effek
tenverwahrung der Untersuchungshaftanstalt befindet.

D arüber hinaus haben sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles dazu 
beizutragen, daß der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane ihrer 
in § 129 StPO geregelten Rechtspflicht der Durchführung von Fürsorge
maßnahmen auf der Grundlage der Haftfürsorgeverordnung unverzüglich 
und im erforderlichen Umfang nachkommen können. Dazu ist es erforder
lich, daß der Verhaftete zu jeder Zeit die Möglichkeit erhält, Mit
teilungen gegenüber dem Untersuchungsorgan bzw. dem Organ des Unter
suchungshaft Vollzuges zu machen, die den Fürsorgeerfordernissen ge
genüber minderjährigen oder pflegebedürftigen Personen oder den 
Sc h u t z  seines Vermögens und seiner Wohnung entsprechen.
T T r T w e l c h e m  Umfang notwendige ärztliche Maßnahmen auch gegen den 

Willen Verhafteter durchgeführt werden können, muß Gegenstand 
we i t e r e r  Untersuchungen sein.


